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Botschaft betreffend Gesetz über die Nutzung von 
Immobilien der Gemeinde Ilanz/Glion 
 

Sehr geehrter Herr Parlamentspräsident 

Sehr geehrte Parlamentarierinnen, sehr geehrte Parlamentarier 

Die Nutzung von Immobilien der Gemeinde Ilanz/Glion ist im Moment nur auf Verordnungsstufe 

geregelt, eine Grundlage auf Gesetzesstufe fehlt. Das Gesetz über die Nutzung von Immobilien der 

Gemeinde Ilanz/Glion regelt neu die Rahmenbedingungen. In der Verordnung, welche der 

Gemeindevorstand erlässt, werden die Benützungsgebühren sowie weitere Details bezüglich 

Nutzung von Lokalitäten und Anlagen der Gemeinde geregelt. 

Im vorliegenden Gesetzesentwurf sollen die Nutzungsgruppen vereinfacht werden. Diese führten in 

der Vergangenheit immer wieder zu Fragen, da die Berechnung der Benützungsgebühren für die 

Kunden aufgrund der derzeitigen Verordnung unübersichtlich und kompliziert ist. Im Zwischenbericht 

der Immobilienstrategie für die Gemeinde Ilanz/Glion wird hingewiesen, dass die Vermietung an 

Dauernutzer ebenfalls auf Gesetzesstufe geregelt werden sollte. Falls sich aus der 

Immobilienstrategie weiterer Regelungsbedarf ergibt, ist das Gesetz zu revidieren. In einem ersten 

Schritt wird die Gesetzesgrundlage für die Nutzung von Lokalitäten und Anlagen geschaffen. 

Aufgrund der gesetzlichen Grundlagen wird das Reservationssystem für die neue Internetseite der 

Gemeinde erarbeitet, welches im Winter 2020/2021 veröffentlicht werden soll. Dadurch wird die 

Benutzerfreundlichkeit in Bezug auf die Reservation von Lokalitäten und Anlagen stark erhöht. 

 

Gemäss Art. 35 lit. a der Gemeindeverfassung ist das Gemeindeparlament für den Erlass von 

Gesetzen zuständig. Vorbehalten bleibt das fakultative Referendum gemäss Art. 32 Abs. 1 lit. a. 

 

Anträge 
Aufgrund der vorangehenden Ausführungen stellt der Gemeindevorstand dem Gemeindeparlament 

folgende Anträge: 

 auf die Vorlage einzutreten;  

 dem Erlass des Gesetzes über die Nutzung von Immobilien der Gemeinde Ilanz/Glion 
zuzustimmen. 

 

 

Ilanz/Glion, den 2. Oktober 2020 Gemeindevorstand Ilanz/Glion 


